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Der Gemeinderatder Marktgemeinde Furth bei Göttweig hat in seiner Sitzung am

30. Juni 2020 folgende

Wasserabgabenordnung

nach dem NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978

für die öffentliche Gemeindewasserleitungder Marktgemeinde Furth bei Göttweig

beschlossen:
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In der Marktgemeinde Furth bei Göttweig werden folgende Wasserversorgungsabgabenund

Wassergebühren erhoben:

a Wasseranschlussabgaben

D'

)

) Ergänzungsabgaben
)0 Sonderabgaben

Q. Wasserbezugsgebühren)

e) Bereitstellungsgebühren

@
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Wasseranschlussabgabe

(1) Der Einheitssatz zur Berechnung der Wasseranschlussabgabefür den Anschluss an

die öffentliche Gemeindewasserleitungwird gemäß @ 6 Abs. 5 des NÖ

Gemeindewasserleitungsgesetzes1978 mit € 5,45 festgesetzt.

(2) Gemäß
@

6 Abs. 5 und 6 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes1978 wird für die

Ermittlung des Einheitssatzeseine Baukostensummevon € 6.394.535 und eine

Gesamtlänge des Rohrnetzes von 40.570 lfm zu Grunde gelegt.
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Ergänzungsabgabe

Bei Änderung der Berechnungsfläche für eine angeschlosseneLiegenschaftwird eine

Ergänzungsabgabe auf Grund der Bestimmungen des 5 7 des NÖ

Gemeindewasserleitungsgesetzes1978 berechnet.
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Sonderabgabe

(1) Eine Sonderabgabegemäß 5 8 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes1978 ist zu

entrichten, wenn wegen der Zweckbestimmungder auf der anzuschließenden

Liegenschaft errichteten Baulichkeitein über den ortsüblichen Durchschnitt

hinausgehenderWasserverbrauchzu emarten ist und die Gemeindewasserleitungaus

diesem Grunde besonders ausgestaltetwerden muss.

(2) Eine Sonderabgabe ist aber auch dann zu entrichten, wenn die auf einer an die

GemeindewasserleitungangeschlossenenLiegenschaft bestehenden Baulichkeiten

durch Neu—, Zu— oder Umbau so geändert werden, dass die im Abs. 1 angeführten
Voraussetzungenzutreffen.

(3) Die Sonderabgabedarf den durch die besondere Inanspruchnahmeerhöhten
Bauaufwand nicht übersteigen.
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Bereitstellungsgebühr

(1) Der Bereitstellungsbetragwird mit € 27‚-- pro m3/h festgesetzt.

(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Verrechnungsgröße des Wasserzählers

(in m3/h) multipliziert mit dem Bereitstellungsbetrag.Daher beträgt die jährliche
Bereitstellungsgebühr:
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Verrechnungs—

größe in m3/h

Bereitstellungsbetrag

Internet: www.furth.gv.at

in € pro malh

Bereitstellungsgebühr in €

(Spalte 1 mal Spalte 2 = Spalte 3)

121500

1.485,00

Parteienverkehrszeiten:

4.455,00

4.725,00

4.995,00

08:00
09:00
16:00
08:00
08:00

12:00
12:00
19100

12:00
12:00

Bankverbindung Raiffeisenbank Krems Bankstelle Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR: 0062898
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Grundgebührzur Berechnung der Wasserbezugsgebühr

(1) Die Grundgebühr gemäß 5 10 Abs. 5 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes1978

wird für 1 m3 Wasser mit € 2,17 festgesetzt.

@
7

Ablesungszeitraum

Entrichtung derWasserbezugsgebühr

(1) Die Wasserbezugsgebühr wird auf Grund einer einmaligen Ablesung im Kalenderjahr

gemäß 5 11 Abs. 1 und 2 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes1978 berechnet.

Der Ablesungszeitraumbeträgt daher zwölf Monate. Er beginnt am 1. Oktober und

endet mit 30. September.

(2) Für die Bezahlung der so berechneten Wasserbezugsgebühr werden vier

Teilzahlungszeiträumewie folgt festgelegt:

1. von 1. Oktober bis 31. Dezember

2. von 1. Jänner bis 31. März

3. von 1. April bis 30. Juni

4. von 1. Juli bis 30. September

Die auf Grund der einmaligen Ablesung festgesetzteWasserbezugsgebühr wird auf die

Teilzahlungszeiträumezu gleichen Teilen aufgeteilt. Die einzelnen Teilbeträge sind

jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November; entsprechendder oben

gewählten Teilzahlungszeiträumefällig. Die Abrechnung der festgesetzten

Teilzahlungen mit der auf Grund der Ablesung errechnetenWasserbezugsgebühr
erfolgt im ersten Teilzahlungsraumjeden Kalenderjahres und werden die Teilbeträge
für die folgenden Teilzahlungsräume neu festgesetzt.
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Umsatzsteuer

Zusätzlich zu sämtlichenAbgaben und Gebühren nach dieser Wasserabgabenordnung

gelangt die gesetzliche Umsatzsteueraufgrund des Umsatzsteuergesetzes1994, in der

jeweils geltenden Fassung, zur Verrechnung.
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Schluss- und Übergangsbestimmungen

Diese Wasserabgabenordnungtritt mit 01. Oktober2020 in Kraft.

AufAbgabentatbestände, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnungvewvirklicht wurden,

ist der bisher geltendeAbgabensatz anzuwenden.

angeschlagen:03.07.2020 abzunehmen am: 18.07.2020 abgenommenam: 20,0 }. 202g}

Die Bürgermeisterin
Mag. Gudrun Berger

Dieses Dokumentwurde amtssigniert.

Informationenzur Prüfung der elektronischenSignatur und des Ausdrucks

finden Sie unter: www.signaturpruefunggvat bzw. www.furthgv.at

‘E„I\MTSSIGNATU@
/
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